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Zitat von Maylin85

dass du verschiedene Kategorien (Pronomen, biologische Merkmale,
Göttlichkeitsanspruch, Titel) als gleichrangig zu behandelnde Formen der identitären
Selbstzuschreibung darzustellen versuchst.

Hervorragend! Wir nähern uns laaangsan endlich einer meiner Ausgangsfragen vom Beginn
dieser Diskussion: Worin liegt deines Erachtens die Ungleichrangigkeit subjrktiver
Selbstzuschreibungen? Welche bedingen die vermeintl. Alternativlosigkeit, die ich bezweifle,
welche nicht (und insb. warum)?

Zitat

Geschlechtsidentität ist ein wissenschaftlich und empirisch belegtes Phänomen, das
inzwischen nicht nur sozial, sondern auch rechtlich verankert ist. Es ist also eine
anerkannte Kategorie, die reale Relevanz besitzt.

Belegt und meinerseits nicht in Frage gestellt ist lediglich, dass es Menschen gibt, die sich nicht
cisgeschlechtlich definieren und dass das Geschlechtsidentität individuell relevantes Element
der Persönlichkeitskonstituierung ist. Das gilt anderen Selbstzuschreibungen bis hin zur
Dysphorie ggü. allerdings auch. Hier gibt es keinen kategorischen Unterschied bzw. der müsste
erst erläutert werden. Man wird bei jedem Versuch der Differenzierung m.E. bei "ontologische
Hierarchie[sierungen]" landen, die entweder unbegründet Geschlechtsidentität bevorzugen
oder sich anmaßen, (doch normativ) bestimmen zu wollen, welche Zuschreibung wie für wen
wertig sein soll. Das ist das argumentative Dilemma, das ich von Abfang an bemängel.

Der Verweis auf "rechtlich[e] [V]eranker[ung]" taugt zudrmem insofern nicht, dass diese bei
"Titeln" z.B. aucjmh gegeben sein kann und wir uns außerdem nicht exklusiv in Sphären
bewegen, wo bspw. das SBGG einschlägig ist (d.h. wenn die Bedingungen des SBGG erfüllt sind,
kann dies eine gewisse Vwrbindliichkeit bzgl. der Pronomenwahl ausüben, die reine
Selbstzschreibung ohne Verwaltungsakt hat diesen Effekt nicht).

Es ist am Ende also kein rein linguistisches, granmatisches Argument zur vermeintl.
Alternativlosigkeit, sondern bedient sich sozio-kultureller/-politischer, aber nicht allg.
verbindlicher Normen. War doch genau meine Ausgangsbehauptung.

Zitat
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Wir können die Diskussion biologische Pronomen vs. sonstige Pronomen führen (und
das ist hier im Thread bereits ausführlich geschehen)

Eigtl. nicht. Aber ja, eine Beschränkung darauf ist auch hinreichend, es bedarf der illustrativen
Bsp. nicht wirklich.
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